
 

Vorschlag für Änderung der §§ 536, 556 b, 543, 569 und 573 BGB 
 
§ 536 Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln 
 
(1) Hat die Mietsache zur Zeit der Überlassung an den Mieter einen Mangel, der ihre 
Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt, oder entsteht während der Mietzeit ein 
solcher Mangel, so ist der Mieter für die Zeit, in der die Tauglichkeit aufgehoben ist, von der 
Entrichtung der Miete befreit. Für die Zeit, während der die Tauglichkeit gemindert ist, hat er 
nur eine angemessen herabgesetzte Miete zu entrichten. Eine unerhebliche Minderung der 
Tauglichkeit bleibt außer Betracht. 
 
(1a) Für die Dauer von drei Monaten bleibt eine Minderung der Tauglichkeit außer Betracht, 
soweit diese auf Grund einer Maßnahme eintritt, die einer energetischen Modernisierung nach 
§ 555b Nummer 1 dient. 
 
(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch, wenn eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder später 
wegfällt. 
 
(3) Wird dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache durch das Recht eines 
Dritten ganz oder zum Teil entzogen, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
 

(4) §§ 814 und 817 Satz 2 sind nicht anzuwenden.  

 

(5) Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum Nachteil des Mieters abweichende 
Vereinbarung unwirksam. 
 
 
§ 543 Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund 
 
(1) Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos 
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum 
Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht 
zugemutet werden kann. 
 
(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn  
1. 
dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig 
gewährt oder wieder entzogen wird, 
2. 
der Mieter die Rechte des Vermieters dadurch in erheblichem Maße verletzt, dass er die 
Mietsache durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet oder sie 
unbefugt einem Dritten überlässt oder 
3. 
der Mieter mit  der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete 

für zwei Monate erreicht. 

 



Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn der Vermieter vorher 
befriedigt wird. Sie wird unwirksam, wenn sich der Mieter von seiner Schuld durch 
Aufrechnung befreien konnte und unverzüglich nach der Kündigung die Aufrechnung erklärt. 
 
(3) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Mietvertrag, so ist die 
Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist 
oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Dies gilt nicht, wenn  
1. eine Frist oder Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg verspricht, oder 
2. die sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen gerechtfertigt ist. oder 
3. 
der Mieter mit der Entrichtung der Miete im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 in Verzug ist. 
 
(4) Auf das dem Mieter nach Absatz 2 Nr. 1 zustehende Kündigungsrecht sind die §§ 536 b 
und 536 d entsprechend anzuwenden. Ist streitig, ob der Vermieter den Gebrauch der 
Mietsache rechtzeitig gewährt oder die Abhilfe vor Ablauf der hierzu bestimmten Frist 
bewirkt hat, so trifft ihn die Beweislast 
 
 
§ 556b Fälligkeit der Miete, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht 
 
(1) Die Miete ist zu Beginn, spätestens bis zum dritten Werktag der einzelnen Zeitabschnitte 
zu entrichten, nach denen sie bemessen ist. 
 
(2) Kann der Mieter die Beseitigung eines Mangels verlangen, kann er bis zu dessen 

Beseitigung den vierfachen Minderungsbetrag zurückbehalten.  

 
(3) Der Mieter kann entgegen einer vertraglichen Bestimmung gegen eine Mietforderung mit 
einer Forderung auf Grund der §§ 536a, 539 oder aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen 
zu viel gezahlter Miete aufrechnen oder wegen einer solchen Forderung ein Zurückbehal-
tungsrecht ausüben, wenn er seine Absicht dem Vermieter mindestens einen Monat vor der 
Fälligkeit der Miete in Textform angezeigt hat. Eine zum Nachteil des Mieters 
abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
 
 
§ 569 Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund 
 
(1) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Abs. 1 liegt für den Mieter auch vor, wenn der 
gemietete Wohnraum so beschaffen ist, dass seine Benutzung mit einer erheblichen 
Gefährdung der Gesundheit verbunden ist. Dies gilt auch, wenn der Mieter die Gefahr 
bringende Beschaffenheit bei Vertragsschluss gekannt oder darauf verzichtet hat, die ihm 
wegen dieser Beschaffenheit zustehenden Rechte geltend zu machen. 
 
(2) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Abs. 1 liegt ferner vor, wenn eine Vertragspartei 
den Hausfrieden nachhaltig stört, so dass dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum 
Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses 
nicht zugemutet werden kann. 
 



(2a) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Absatz 1 liegt ferner vor, wenn der Mieter mit 
einer Sicherheitsleistung nach § 551 in Höhe eines Betrages im Verzug ist, der der zweifachen 
Monatsmiete entspricht. 
Die als Pauschale oder als Vorauszahlung  ausgewiesenen Betriebskosten sind bei der 
Berechnung der Monatsmiete nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen. Einer Abhilfefrist oder 
einer Abmahnung nach § 543 Absatz 3 Satz 1 bedarf es nicht. Absatz 3 Nummer 2 Satz 1 
sowie § 543 Absatz 2 Satz 2 sind entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Ergänzend zu § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 gilt: 
 
1. Im Falle des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a ist der rückständige Teil der Miete nur 
dann als nicht unerheblich anzusehen, wenn er die Miete für einen Monat übersteigt / für zwei 

Monate erreicht und der Mieter gemahnt worden ist. Bei der Bemessung des rückständigen 

Teils der Miete im Sinne des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bleibt der Mietrückstand 

unberücksichtigt, der auf einem Irrtum über die angemessene Höhe einer Mietminderung 

beruht, sofern der Mieter diesen nicht grob fahrlässig verursacht hat. Dies gilt nicht, wenn 
der Wohnraum nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist. 
 
2.  Die Kündigung wird auch dann unwirksam, wenn der Vermieter spätestens bis zum Ablauf 
von zwei Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich 
der fälligen Miete und der fälligen Entschädigung nach § 546a Abs. 1 befriedigt wird, sich 
eine öffentliche Stelle zur Befriedigung verpflichtet oder die Zahlung oder Verpflichtung zur 

Befriedigung der öffentlichen Stelle nur aus Gründen unterblieben ist, die nicht auf 

Verschulden des Mieters beruhen. Dies gilt nicht, wenn der Kündigung vor nicht länger als 
zwei Jahren bereits eine nach Satz 1 unwirksam gewordene Kündigung vorausgegangen ist. 
 
3. Solange  der Mieter nicht rechtskräftig zur Zahlung einer erhöhten Miete nach den §§ 558 

bis 560 verurteilt worden ist, kann der Vermieter das Mietverhältnis wegen Zahlungsverzugs 

des Mieters nicht kündigen, wenn nicht die Voraussetzungen der außerordentlichen fristlosen 

Kündigung schon wegen der bisher geschuldeten Miete erfüllt sind; im Falle der Verurteilung 

nicht vor Ablauf von zwei Monaten ab Rechtskraft. 

 

(4) Ergänzend zu § 543 Abs. 3 Satz 1 BGB gilt: Wegen anderer Vertragsverletzung als 

Zahlungsverzug ist eine Kündigung gemäß § 543 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BGB nur zulässig, wenn 

der Mieter wegen des Vertragsverstoßes rechtskräftig verurteilt wurde und sein 

vertragswidriges Verhalten fortsetzt; § 543 Abs. 3 Satz 2 BGB gilt entsprechend. 

 

(5) Der zur Kündigung führende wichtige Grund ist in dem Kündigungsschreiben anzugeben. 
 
(6) Eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Mieters von den Absätzen 1 bis 3 dieser 
Vorschrift oder von § 543 abweicht, ist unwirksam. Ferner ist eine Vereinbarung unwirksam, 
nach der der Vermieter berechtigt sein soll, aus anderen als den im Gesetz zugelassenen 
Gründen außerordentlich fristlos zu kündigen. 
 
 
§ 573 Ordentliche Kündigung des Vermieters 
 
(1) Der Vermieter kann nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung 
des Mietverhältnisses hat, diesem keine deutlich überwiegenden Interessen des Mieters an der 

Fortsetzung des Mietverhältnisses entgegenstehen, und wenn der Vermieter dem Mieter eine 

angemessene Ersatzwohnung zu vergleichbaren Vertragsbedingungen nachweist.   



Die Kündigung zum Zwecke der Mieterhöhung ist ausgeschlossen. Die Kündigung ist ferner 

ausgeschlossen, wenn das berechtigte Interesse bereits bei Vertragsschluss oder beim 

rechtsgeschäftlichen Erwerb der Mietsache vorlag. 

 
(2) Ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses liegt 
vor, wenn 
 
1. der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt  hat,  
 
1. wenn der Vermieter die Räume zu Wohnzwecken für sich oder seine Familienangehörigen 
ersten Grades oder Angehörige seines Haushalts dringend benötigt., oder 
 
2.  der Vermieter durch die Fortsetzung des Mietverhältnisses an einer angemessenen 
wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks gehindert und dadurch erhebliche Nachteile 
erleiden würde; die Möglichkeit, durch eine anderweitige Vermietung als Wohnraum eine 
höhere Miete zu erzielen, bleibt außer Betracht; der Vermieter kann sich auch nicht darauf 
berufen, dass er die Mieträume im Zusammenhang mit einer beabsichtigten oder nach 
Überlassung an den Mieter erfolgten Begründung von Wohnungseigentum veräußern will.  
 
Die Stellung von Ersatzwohnraum kann nicht verlangt werden, wenn dies für den Vermieter 

aufgrund besonderer Härte nicht zumutbar ist; im Falle der Nr. 1 kommt dies nur in Betracht, 

wenn und der Vermieter die Wohnung für sich selbst benötigt. 

 
(3) Die Gründe für ein berechtigtes Interesse des Vermieters sind in dem Kündigungs-
schreiben anzugeben. Andere Gründe werden nur berücksichtigt, soweit sie nachträglich 
entstanden sind. 
 
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.  
 


